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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Förderprogramme des Bundes es zum Ausbau der Kinderbetreuung, 
insbesondere von Ganztagsschulen sowie Ganztagesbetreuungsangeboten, der-
zeit gibt und in den vergangenen zehn Jahren gegeben hat;

2.		wie	viele	finanzielle	Mittel	aus	den	genannten	Förderprogrammen	des	Bundes	
in den vergangenen zehn Jahren jeweils für Baden-Württemberg zur Verfügung 
standen bzw. stehen (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und Förderprogramm);

3.		wie	viele	der	Baden-Württemberg	zur	Verfügung	stehenden	finanziellen	Mittel	
aus den genannten Förderprogrammen des Bundes in den vergangenen zehn 
Jahren von Baden-Württemberg jeweils abgerufen wurden (bitte aufgeschlüs-
selt nach Jahr und Förderprogramm und unter Angabe der absoluten Zahlen 
und	der	abgerufenen	Mittel	in	Prozent);

4.		wie	viel	Geld	aus	den	Investitionsprogrammen	„Kinderbetreuungsfinanzierung	
2017	 bis	 2020“	 und	 „Kinderbetreuungsfinanzierung	 2020	 bis	 2021“	 Baden-
Württemberg jeweils zur Verfügung stand und wie viel der zur Verfügung ge-
standenen	Mittel	von	Baden-Württemberg	abgerufen	wurden	(bitte	unter	Dar-
stellung	der	absoluten	Zahlen	sowie	der	Anteile	in	Prozent);

5.  falls nicht alle Gelder aus dem vierten Investitionsprogramm „Kinderbetreu-
ungsfinanzierung	2017	bis	2020“	und	dem	fünften	Investitionsprogramm	„Kin-
derbetreuungsfinanzierung	 2020	 bis	 2021“	 abgerufen	 wurden,	 aus	 welchen	
Gründen dies nicht geschah;

Antrag
der Abg. Katrin Steinhülb-Joos und Daniel Born u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Ganztagesangebote als Chance für mehr Bildungsgerechtigkeit
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	 6.		für	welche	Vorhaben	 die	 abgerufenen	Mittel	 aus	 den	 in	 Ziffer	 1	 genannten	
Förderprogrammen konkret verwendet wurden;

	 7.		nach	welchen	Kriterien	die	Bundes-Mittel	des	 Investitionsprogramms	Ganz-
tagsausbau verteilt werden;

	 8.		wie	 viele	 finanzielle	 Mittel	 Baden-Württemberg	 in	 den	 vergangenen	 zehn	
Jahren jeweils für den Ausbau von Ganztagsschulen sowie den Ausbau von 
Ganztagsangeboten in Kindertageseinrichtungen und Schulen aufgewendet 
hat (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr sowie Bundesmittel und Landesmittel);

	 9.		nach	welchen	Kriterien	die	in	Ziffer	7	genannten	Fördermittel	des	Landes	ver-
teilt wurden;

10.		durch	welche	Maßnahmen	der	Ausbau	rhythmisierter	Ganztagschulen	in	Ba-
den-Württemberg gefördert wird;

11.  wie viele Ganztagsschulen in den vergangenen zehn Jahren eingerichtet wur-
den (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, Landkreis und Schulart);

12.		wie	viel	Prozent	der	Schulen	in	Baden-Württemberg	derzeit	Ganztagsschulen	
sind;

13.  aus welchen Gründen ihrer Ansicht nach der Ausbau von Ganztagesschulen 
so schleppend vorangeht.

19.2.2024

Steinhülb-Joos,	Born,	Dr.	Fulst-Blei,	Röderer,	Ranger	SPD

B e g r ü n d u n g

Eine	 zuverlässige	 und	 flächendeckende	Kinderbetreuung	 ist	 ein	wichtiger	 Bau-
stein mit Blick auf Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie.	Ganztagesbetreuungsangebote,	aber	insbesondere	rhythmisierte	Ganztages-
schulen, können einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Nicht 
nur das Land, auch der Bund haben für den Ausbau solcher Angebote in den ver-
gangenen	Jahren	Mittel	bereitgestellt.	Dieser	Antrag	soll	daher	erfragen,	wie	sich	
die Förderstrukturen derzeit darstellen.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit	Schreiben	vom	25.	März	2024	Nr.	KMZ-0141.5-17/19/4	nimmt	das	Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Förderprogramme des Bundes es zum Ausbau der Kinderbetreuung, 
insbesondere von Ganztagsschulen sowie Ganztagesbetreuungsangeboten, der-
zeit gibt und in den vergangenen zehn Jahren gegeben hat;

2.		wie	viele	finanzielle	Mittel	aus	den	genannten	Förderprogrammen	des	Bundes	
in den vergangenen zehn Jahren jeweils für Baden-Württemberg zur Verfügung 
standen bzw. stehen (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und Förderprogramm);

3.		wie	viele	der	Baden-Württemberg	zur	Verfügung	stehenden	finanziellen	Mittel	
aus den genannten Förderprogrammen des Bundes in den vergangenen zehn 
Jahren von Baden-Württemberg jeweils abgerufen wurden (bitte aufgeschlüs-
selt nach Jahr und Förderprogramm und unter Angabe der absoluten Zahlen 
und	der	abgerufenen	Mittel	in	Prozent);

4.		wie	viel	Geld	aus	den	Investitionsprogrammen	„Kinderbetreuungsfinanzierung	
2017	 bis	 2020“	 und	 „Kinderbetreuungsfinanzierung	 2020	 bis	 2021“	 Baden-
Württemberg jeweils zur Verfügung stand und wie viel der zur Verfügung ge-
standenen	Mittel	von	Baden-Württemberg	abgerufen	wurden	(bitte	unter	Dar-
stellung der absoluten Zahlen sowie der Anteile in Prozent);

5.  falls nicht alle Gelder aus dem vierten Investitionsprogramm „Kinderbetreu-
ungsfinanzierung	2017	bis	2020“	und	dem	fünften	Investitionsprogramm	„Kin-
derbetreuungsfinanzierung	 2020	 bis	 2021“	 abgerufen	 wurden,	 aus	 welchen	
Gründen dies nicht geschah;

7.		nach	 welchen	 Kriterien	 die	 Bundes-Mittel	 des	 Investitionsprogramms	 Ganz-
tagsausbau verteilt werden;

9.		nach	welchen	Kriterien	die	in	Ziffer	7	genannten	Fördermittel	des	Landes	ver-
teilt wurden;

Die Fragen 1 bis 5, 7 und 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet. 

Der Bund hat den Ausbau der Kinderbetreuung in den vergangenen zehn Jahren 
im	Rahmen	seiner	Investitionsprogramme	„Kinderbetreuungsfinanzierung“	2013	
bis 2014, 2015 bis 2018, 2017 bis 2020 und 2020 bis 2021 gefördert. Hierbei 
handelt es sich ausschließlich um Investitionsprogramme des Bundes zur Schaf-
fung	bzw.	Erhaltung	von	Plätzen	in	der	Kindertagesbetreuung.	Die	zur	Verfügung	
stehenden	und	jeweils	abgerufenen	Mittel	aus	den	Investitionsprogrammen	„Kin-
derbetreuungsfinanzierung“	können	der	folgenden	Übersicht	entnommen	werden:

*	Mittel	können	noch	bis	30.	Juni	2024	beim	Bund	abgerufen	werden.	

 
Programm Verfügungsrah-

men in Euro 
Insgesamt abgerufene 
Mittel in (Mio.) Euro  

gerundet 

Anteil abgerufener Mittel 
in Prozent gerundet 

2013–2014 78.158.863,72 77,75 99,5 
2015–2018 73.762.468,00 70,01 94,9 
2017–2020 152.179.547,39 150,61 99,0 
2020–2021 136.944.450,30 102,06* 74,5* 
 

_____________________________________

*)		Der	Überschreitung	der	Drei-Wochen-Frist	wurde	zugestimmt.
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Im	 Rahmen	 des	 Investitionsprogramms	 „Kinderbetreuungsfinanzierung“	 2017	
bis	 2020	 wurden	 alle	 Baden-Württemberg	 insgesamt	 zustehenden	 Mittel	 von	 
rd.	 152,2	Mio.	 Euro	 zum	 Stichtag	 30.	 Juni	 2021	 bewilligt.	 Abgerufen	 wurden	 
rd.	99	Prozent	der	Mittel	beim	Bund	bis	zum	Stichtag	31.	Dezember	2023.	Dass	
nicht	alle	bewilligten	Mittel	abgerufen	werden	konnten,	ist	dem	Umstand	geschul-
det, dass die Regierungspräsidien Bewilligungsbescheide wieder aufheben bzw. 
die bewilligten Zuschüsse verringert werden mussten, da Investitionsmaßnahmen 
nicht wie beantragt von den Zuwendungsempfängern durchgeführt wurden. 

Hinsichtlich	 des	 Investitionsprogramms	 „Kinderbetreuungsfinanzierung“	 2020	
bis	 2021	 kann	 noch	 keine	 finale	 Aussage	 gemacht	 werden,	 da	 die	 Mittel	 bis	 
30.	Juni	2024	abgerufen	werden	können.	Bis	Februar	2024	wurden	bislang	Mittel	
in	Höhe	von	rd.	102,06	Mio.	Euro	abgerufen.	Das	entspricht	rd.	74,5	Prozent	der	
insgesamt	zur	Verfügung	stehenden	Mittel.

Den Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten unterstützt der 
Bund mit folgenden Investitionsprogrammen:

• Investitionsprogramm I (2020 bis 2022): 
  Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau des Ganztags 

(Beschleunigungsprogramm), 97 596 000,00 Euro

• Investitionsprogramm II (ab Frühjahr 2024): 
	 	Investitionsprogramm	zur	Durchführung	des	Ganztagsfinanzhilfegesetzes	 (In-

vestitionsprogramm Ganztagsausbau), 358 616 775,00 Euro, ggf. Restmittel 
aus dem Investitionsprogramm I 

Die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder erfolgt nach dem Königsteiner 
Schlüssel.

Wie bereits beim ersten Investitionsprogramm, erfolgt auch beim Investitionspro-
gramm Ganztagsausbau die Aufteilung des Anteils an Fördermitteln des Bundes 
für	Baden-Württemberg	nach	Trägerschaft	 (öffentliche/freie	Träger)	 und	Regie-
rungsbezirk. Grundlage für diese Verteilung ist die Anzahl der Klassen in den 
Klassenstufen 1 bis 4 an allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg 
nach Trägerschaft und Regierungsbezirk des Hauptstandortes (Stammstelle).

Die baden-württembergischen kommunalen und freien Träger haben 97 461 519,29 
Euro der zur Verfügung stehenden Bundesmittel aus dem ersten Investitionspro-
gramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau des Ganztags abgerufen. Da das 
Programm	noch	nicht	endabgerechnet	ist,	können	hierzu	noch	keine	endgültigen	
Zahlen genannt werden.

6.		für	welche	Vorhaben	die	abgerufenen	Mittel	aus	den	in	Ziffer	1	genannten	För-
derprogrammen konkret verwendet wurden;

Im	Rahmen	der	Investitionsprogramme	„Kinderbetreuungsfinanzierung“	2013	bis	
2014	 sowie	 2015	 bis	 2018	 wurden	 Neubau-,	 Umbau-	 und	 Umwandlungsmaß-
nahmen	zur	Schaffung	bzw.	Ausstattung	zusätzlicher	Betreuungsplätze	für	Kinder	
unter	drei	Jahren	in	Kindertageseinrichtungen	und	in	der	Kindertagespflege	geför-
dert.	Im	Rahmen	der	Investitionsprogramme	„Kinderbetreuungsfinanzierung“	2017	
bis	 2020	 und	 2020	 bis	 2021	 wurden	 zusätzlich	 auch	 die	 Schaffung	 bzw.	 Aus-
stattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren bis Schuleintritt 
in	 Kindertageseinrichtungen	 und	 in	 der	 Kindertagespflege	 und	 ergänzend	 auch	
Erhaltungsmaßnahmen gefördert. 

Im Rahmen des Investitionsprogrammes I zum beschleunigten Infrastrukturaus-
bau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter wurden unter anderem 
folgende Kosten gefördert:



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 6264

5

•	 	Investive	Begleitmaßnahmen	zur	Vorbereitung	und	Planung	(Leistungen	Dritter	
außerhalb der Verwaltung), Beräumung und Erschließung von Grundstücken.

•	 	Baumaßnahmen,	 unter	 anderem	Modernisierungs-,	 Sanierungs-,	Umbau-	 und	
Erweiterungsbaumaßnahmen sowie der Erwerb von Gebäuden einschließlich 
der energetischen Sanierung. Neubaumaßnahmen als selbstständig nutzbare Bau-
werke, sowie investive Begleitmaßnahmen, soweit sie in unmittelbarem Zusam-
menhang mit den vorstehend genannten Baumaßnahmen standen und von Drit-
ten (außerhalb der Verwaltung) erbracht wurden.

•  Ausstattungsinvestitionen in Aufenthaltsbereichen im Küchen- und Sanitärbe-
reich	 sowie	 auf	Außenflächen	 einschließlich	 deren	Beschaffung,	Aufbau	 und	
Inbetriebnahme,	 insbesondere	Mobiliar,	Spiel-	und	Sportgeräte,	und	Fahrzeu-
ge, die die Nutzung anderer Angebote im Sozialraum ermöglichen und der 
Kooperation mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, des Sports oder der kul-
turellen Bildung dienen. 

8.		wie	viele	finanzielle	Mittel	Baden-Württemberg	in	den	vergangenen	zehn	Jah-
ren jeweils für den Ausbau von Ganztagsschulen sowie den Ausbau von Ganz-
tagsangeboten in Kindertageseinrichtungen und Schulen aufgewendet hat (bitte 
aufgeschlüsselt nach Jahr sowie Bundesmittel und Landesmittel);

Das	Land	beteiligt	sich	im	Ganztag	finanziell	unter	anderem	durch	die	Bereitstel-
lung von zusätzlichen Lehrerwochenstunden, durch Zuschüsse für Betreuungs-
angebote	kommunaler	und	freier	Träger	und	durch	das	Programm	Chancen	durch	
Bildung	–	Investitionsoffensive	Ganztagsschulen.	Der	Aufwuchs	an	Lehrerstellen	
im Ganztag ist in Anlage 1 aufgeführt. 

Die	Übersicht	der	aufgewendeten	finanziellen	Mittel	 für	die	Förderung	von	Be-
treuungsangeboten an Schulen (Verlässliche Grundschule, Flexible Nachmittags-
betreuung, Hort/Hort an der Schule) ist in Anlage 2 angefügt.

Im	Rahmen	des	Programms	Chancen	durch	Bildung	–	Investitionsoffensive	Ganz-
tagsschulen fördert das Land Baden-Württemberg seit dem Jahr 2006 mit Förder-
mitteln aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) bzw. mit originären Landes-
mitteln	Baumaßnahmen	zur	Schaffung	des	für	den	Ganztagsbetrieb	von	Schulen	er-
forderlichen	Flächen-	und	Raumbedarfs.	Die	Übersicht	der	in	den	letzten	10	Jahren	
bewilligten	Mittel	für	Ganztagsbaumaßnahmen	ist	in	Anlage 3 aufgeführt. 

Bezüglich der Bundesmittel wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 5, 7 und 9 
verwiesen.

Für den Ausbau von Ganztagsangeboten in Kindertageseinrichtungen liegen 
keine Informationen vor.

10.		durch	welche	Maßnahmen	der	Ausbau	rhythmisierter	Ganztagschulen	in	Ba-
den-Württemberg gefördert wird;

Um	die	Qualitätsentwicklung	von	Ganztagsschulen	sowohl	pädagogisch	als	auch	
organisatorisch	zu	unterstützen,	wurde	 im	Juli	2019	der	Qualitätsrahmen	Ganz-
tagsschule Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bildungs-
wissenschaften	der	Universität	Heidelberg	formuliert	und	als	verbindliche	Grund-
lage für die schulgesetzlich verankerten Ganztagsschulen eingeführt. Zeitgleich 
wurde	ein	Unterstützungssystem	Ganztagsschule	etabliert,	das	sowohl	bestehen-
den	Ganztagsschulen	 in	 ihrer	 Qualitätsentwicklung	 beratend	 zur	 Seite	 steht	 als	
auch den Schulen, die planen Ganztagsschule zu werden. 

In der letzten Schulgesetzänderung hat das Land die möglichen Ganztagszeit-
modelle auf fünf Tage mit sieben Stunden und fünf Tage mit acht Stunden ausge-
weitet. Zudem sollen schulgesetzlich verankerte Ganztagsschulen ab der Antrags-
runde	 zum	 Schuljahr	 2025/2026	 die	Möglichkeit	 haben,	 bis	 zu	 70	 Prozent	 der	
zugewiesenen Lehrerwochenstunden für den Ganztag zu monetarisieren.
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11.  wie viele Ganztagsschulen in den vergangenen zehn Jahren eingerichtet wur-
den (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, Landkreis und Schulart);

12.  wie viel Prozent der Schulen in Baden-Württemberg derzeit Ganztagsschulen 
sind;

Die Fragen 11 und 12 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Die Anzahl der Ganztagsschulen seit dem Schuljahr 2013/2014, die eine Betreu-
ungsform	 nach	 mindestens	 Kultusministerkonferenz-Definition	 meldeten,	 kann	
Anlage 4 entnommen werden. Die Anzahl und der prozentuale Anteil der Ganz-
tagsschulen im Schuljahr 2022/2023 ist in der Anlage 5 nach Schulart aufgeführt.

13.  aus welchen Gründen ihrer Ansicht nach der Ausbau von Ganztagesschulen 
so schleppend vorangeht.

Mit	ihrer	Verankerung	in	§	4a	Schulgesetz	für	Baden-Württemberg	(SchG)	kön-
nen seit dem Schuljahr 2014/2015 auf Antrag der Schulträger jährlich neue Ganz-
tagsschulen eingerichtet werden, sofern diese den Bedarf nachweisen und ein pä-
dagogisches Konzept sowie die sonstigen Voraussetzungen vorliegen.

Im Schuljahr 2022/2023 waren 31,8 % aller Grundschulen Ganztagsschulen. 

Neben	 Ganztagsschulen	 gibt	 es	 flexible	 Betreuungsangebote	 kommunaler	 und	
freier Träger, die von Eltern gut nachgefragt werden. Somit werden unterschied-
liche Betreuungsformen angeboten, die auf die Bedürfnisse der Familien zuge-
schnitten sind.

Schopper
Ministerin	für	Kultus,
Jugend und Sport
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Anlage 2:

Hinweis: Einführung des § 4a SchG zum Schuljahr 2014/2015 – Definition des Status quo

Kapitel 0436 TG 71 – Staatshaushaltsplan – Haushaltsjahre 2014 bis 2024

Schuljahr Haushaltsjahr
Haushaltsansatz

Kapitel 0436 TG 71
in Tsd. EUR

Nachtragshaushalt
in Tsd. EUR

Gesamthaushalt
Kapitel 0436 TG 71

in Tsd. EUR

2013/2014 2014 55.526,8 55.526,8

2014/2015 2015 52.526,8 11.000,0 63.526,8

2015/2016 2016 52.526,8 9.500,0 62.026,8

2016/2017 2017 62.026,8 62.026,8

2017/2018 2018 77.026,8 77.026,8

2018/2019 2019 77.026,8 77.026,8

2019/2020 2020 81.026,8 81.026,8

2020/2021 2021 89.026,8 89.026,8

2021/2022 2022 89.026,8 89.026,8

2022/2023 2023 133.526,8 133.526,8

2023/2024 2024 133.526,8 133.526,8

Gesamt 902.794,8 923.294,8

Verlässliche Grundschule, Flexible Nachmittagsbetreuung, Hort/Hort an der Schule
Förderung von Betreuungsangeboten
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Anlage 3 
Chancen durch Bildung – Investitionsoffensive Ganztagsschulen 
Bewilligte Mittel der letzten 10 Jahre 

 
Jahr  Bewilligungen  

insgesamt 
(in Mio. €) 

Davon Bewilligun-
gen aus Mitteln  

des KIF 
(in Mio. €) 

Davon Bewilligun-
gen aus originären 

Landesmitteln 
(in Mio. €) 

2014 11,815 6,945 4,870 

2015 21,449 15,187 6,262 

2016 13,451 8,452 4,999 

2017 12,541 6,971 5,570 

2018 17,899 11,942 5,957 

2019 19,305 13,090 6,215 

2020 14,952 10,169 4,783 

2021 6,236 4,112 2,124 

2022 8,077 5,379 2,698 

2023 4,928 3,282 1,646 
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